
Selbstständigkeit neben der Verbeamtung
Beitrag von „fossi74“ vom 27. Juli 2019 20:47

Zitat von wossen

Wenn Du diese Selbstverständlichkeiten diskutieren willst, okay, leiste dann das zuerst:

Was denn für "Selbstverständlichkeiten", Teufel nochmal?! Die Selbstverständlichkeit, dass ich
in meiner Freizeit machen kann, was ich will? Die Selbstverständlichkeit, dass ich mir was
dazuverdienen darf? Oder welche Selbstverständlichkeit meinst Du?

Zitat von wossen

Der tarifbeschäftigte Lehrer hat arbeitsrechtlich als ÖDler keinen besonderen
rechtlichen Status mehr (auch im Kündigungsrecht), das musst Du auch zur Kenntnis
nehmen...(

Wo habe ich das behauptet? Der angestellte Lehrer hat den gleichen Kündigungsschutz wie
jeder Angestellte "draußen" auch. Das ist aber schon ganz ordentlich. Betriebsbedingte
Kündigungen sind dem Staat praktisch unmöglich, weil das ganze Land als "Betrieb" gilt und es
IMMER irgendwo eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit geben wird. Verhaltensbedingte
Kündigungen sind mit ganz hohen Hürden behaftet; und hier ist der Beamte kaum besser
geschützt als der Angestellte.

DU behauptest fortwährend, Angestellte dürften dies nicht, dürften das nicht, seien schlechter
gestellt als Beamte usw. usf. Deshalb meine Aufforderung an Dich, diese Deine Behauptungen
zu belegen. Bitte zeig mir mal die Stellen sowohl im TV-L als auch in den einschlägigen
Gesetzen, die sich überhaupt mit Nebentätigkeiten beschäftigen. Schon da wirst Du
Schwierigkeiten haben. Und natürlich steht nicht in irgendeinem Gesetz, dass ein Angestellter
sich neben seinem Hauptjob prostituieren dürfe. Es steht aber vor allem nicht drin - und das ist
entscheidend! - dass er es NICHT dürfe. Natürlich war das ein ironisch zugespitztes
Extrembeispiel. Ich glaube nicht, dass es eine Lehrkraft in D gibt, die das tut. Aber sie dürfte es.

Zitat von wossen

an tarifbeschäftigte Lehrer werden übrigens noch höhere Anforderungen gestellt als an
sonstige TBs im ÖD, ist ja auch nachvollziehbar
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Auch das wieder so ein unbelegtes Geraune von Dir. Gibt es einen extra-TV-L für Lehrer? Wäre
mir neu. Worin bestehen denn diese "noch" höheren Anforderungen, und warum ist das Deiner
Meinung nach nachvollziehbar?

Zitat von wossen

Puhhh....Puhhh

Ohjeohje,

Ich glaube, mehr hast Du argumentativ nicht zu bieten, oder?

Hier übrigens noch eine ganz nette Zusammenfassung: https://www.haufe.de/oeffentlicher-
…_HI1434884.html
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